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In der Corona-Pandemie war und ist immer wieder davon die Rede, dass die be­sonders vulnerablen Gruppen - und dazu gehören insbesondere Menschen in einem höheren Lebensalter - eines besonderen Schutzes durch die Gesell­schaft bedürfen. Zahlreiche politische Maßnahmen, die auf eine Reduktion des Infektionsgeschehens insgesamt zielten (Ausgangs- und Kontaktbeschränkun­gen, Maskenpflicht) wurden unter Verweis auf diese Gruppen begründet, die bei einem uneingeschränkten Infektionsgeschehen besonders hohen Gefahren ausgesetzt sind. Bezüglich des Zugangs zur Impfung gegen Covid-19, die insbe­sondere die geimpften Personen selbst vor einem schweren Krankheitsverlauf schützt, hatten wiederum Menschen, die zu diesen vulnerablen Gruppen gehö­ren, einen priorisierten Zugang zum Angebot der Impfung. Als besonders vul­nerabel gelten dabei all diejenigen, die im Vergleich zum Durchschnitt der Be­völkerung ein erhöhtes Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf haben. Darum geht der Begriff der vulnerablen Gruppe fließend über in den Begriff der Risikogruppe.Ich gehe im Folgenden davon aus, dass der Begriff der Vulnerabilität ent­sprechend seiner Wortbedeutung auf die Möglichkeit verweist, verwundet (von lat. vulnus für Wunde) bzw. verletzt zu werden (Coors, 2022a). Vulnerabilität in diesem Sinne ist eine Eigenschaft allen und damit auch des menschlichen Lebens. Insofern für die moderne Medizin ein Krankheitsverständnis prägend ist, nach dem Krankheiten durch Erreger (Viren oder Bakterien) verursacht werden, die in den Körper eindringen, können Erkrankungen als Verletzungen der körperlichen Integrität verstanden werden und fallen damit auch unter das Paradigma der Vulnerabilität: Verletzlich zu sein, schliesst das Risiko ein, zu erkranken.1 Über den Begriff des Risikos erfolgt eine Quantifizierung der
Dass darin ein komplexes medizinisch-politisches Dispositiv vorausgesetzt ist, nach dem der Körper als Integritätszone im Gegenüber zu einer Umwelt zu verstehen ist, die ihn bedroht und gegen die sich der Körper verteidigen muss (durch sein Immun­



Alte Menschen als Risikogruppe in der Corona-Pandemie 189Wahrscheinlichkeit, dass eine Verletzung für eine bestimmte Person oder bei einer Gruppe von Personen eintritt. Für jeden Menschen besteht grundsätzlich immer ein Risiko, verletzt zu werden: Das macht die allgemeine, anthropologi­sche Verletzlichkeit eines jeden Menschen aus. Unter bestimmten Bedingun­gen bestehen aber für bestimmte Menschen besonders hohe Risiken der Verlet­zung. Eben darauf zielt die Zusammenfassung dieser Menschen zu einer Risikogruppe bzw. zu einer besonders vulnerablen Gruppe.
Mit dem Status der Zugehörigkeit zu einer solchen Gruppe verbindet sich 

die Vorstellung von besonderen moralischen Schutzpflichten der Gesellschaft 
gegenüber den betroffenen Menschen. Diese moralische Intuition entspricht auch einem christlichen Liebesethos, nach dem insbesondere die schwächsten Glieder einer Gesellschaft durch diese zu schützen sind (Coors, 2022b) und das in dieser Form schon in der christlichen Antike zur Entwicklung erster solida­rischer Versorgungssysteme für arme und kranke Menschen führte (Ferngren, 2009: 113-130). Der Frage nach der Begründung dieser moralischen Intuition gehe ich im Folgenden nicht nach (vgl. dazu z.B. Coors, 2022a), sondern setze diese voraus und konzentriere mich darauf, einige Probleme zu diskutieren, die auf der Grundlage dieser moralischen Intuition entstehen, wenn besonders vulnerable Personen zu Gruppen zusammengefasst werden.Am Beispiel der Rede von alten Menschen als Risikogruppe in der Corona- Pandemie lässt sich exemplarisch beides verdeutlichen: einerseits die Schwie­rigkeiten der Rede von vulnerablen Gruppen, andererseits die moralische und pragmatische Notwendigkeit der Stratifizierung der Gesellschaft nach Risiko­gruppen zum Zweck der Pandemiebekämpfung. Ich werde im Folgenden zu­nächst auf drei Schwierigkeiten des Begriffs der vulnerablen Gruppen einge­hen: (1.) die Unterscheidung von anthropologischer und gruppenbezogener Vulnerabilität, (2.) die inhaltliche Füllung des Begriffs der Vulnerabilität, (3.) das Problem der Gruppenformierung und Stereotypisierung, um dann (4.) auf­zuzeigen, warum es in der Situation einer Pandemie dennoch in bestimmten Grenzen zielführend sein kann, im Rahmen politischen Handelns die Gesell­schaft nach Risikogruppen zu stratifizieren.

System), macht deutlich, dass dieses Krankheitsverständnis selbst Ergebnis eines komplexen kulturellen Deutungsprozesses ist (vgl. dazu ausführlich Cohen, 2009), bzw. dass Gesundheit und Krankheit im Sinne von Latour als Hybride zu verstehen sind, weil sie nicht in rein naturwissenschaftlichen Beschreibungen oder bloß sozia­len Konstruktionen aufgehen (Latour, 2019).



190 Michael Coors1. Anthropologische und besondere VulnerabilitätDer Begriff der vulnerablen Gruppen begegnet prominent erstmals im Belmont Report (The National Comission, 1978: 14, 17, 19 f.), der 1978 forschungsethi­sche Standards für die medizinische Forschung in den USA definierte (Luna, 2009: 122; ten Have, 2015: 395). Der Report spricht einerseits davon, dass Pro­bandinnen und Probanden besonders vulnerabel (»especially vulnerable«) sein können (The National Comission, 1978: 14), andererseits begegnet auch hier bereits die Zusammenfassung dieser einzelnen Personen zu vulnerablen Grup­pen (»vulnerable populations«), mit Blick auf die die Besonderheit ihrer Vulne­rabilität nicht mehr betont wird (a.a.O., 17, 19 f.). Die moralische Relevanz die­ser besonderen Vulnerabilität liegt hier darin, dass für diese Personen bzw. die definierten Gruppen besondere Schutzpflichten im Kontext der Forschung gel­ten. Im Laufe der weiteren forschungsethischen Rezeption des Begriffs fällt die Betonung der besonderen Vulnerabilität meistens weg. So ist in den »Interna­tional Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans« des »Council for International Organizations of Medical Sciences« (CIOMS, 2002; 2016) sowie in der Deklaration von Helsinki der »World Medical Association« (WMA, 2000; 2004; 2008; 2013) in ihren unterschiedlichen Auflagen nur noch allgemein von vulnerablen Personen oder Gruppen die Rede, ohne dass darauf Bezug genommen würde, dass es sich um eine besondere Vulnerabilität han­delt. Damit geht aber der Zusammenhang zwischen diesem operationalisierba­ren, gruppenbezogenen Begriff von Vulnerabilität und der allgemeinen anthro­pologischen Vulnerabilität eines jeden Menschen verloren. Infolgedessen können diese beiden Begriffe mitunter geradezu als Gegensatz begriffen wer­den, oder die Rede von einer allgemeinen Vulnerabilität nicht mehr als zielfüh­rend erscheinen, weil sie nicht mehr zu identifizieren erlaube, gegenüber wel­chen Personen besondere Schutzpflichten bestehen (Luna, 2009: 128).Gerät der graduelle Übergang von allgemeiner anthropologischer Vulnera­bilität zur besonderen Vulnerabilität bestimmter Personen aus dem Blick, so kann der Eindruck erzeugt werden, dass es um eine binäre Unterscheidung zwischen vulnerablen und nicht-vulnerablen Personen(gruppen) geht. Die Rede von der besonderen Vulnerabilität betont demgegenüber, dass jeder Mensch verletzlich ist, dass aber einige Menschen unter bestimmten Umstän­
den besonders verletzlich sein können (Tavaglione et al., 2015; Bozzaro et al., 2018: 238). Solch ein graduelles Verständnis von Vulnerabilität eröffnet den Blick auf den Zusammenhang von besonderer Vulnerabilität und dem jeweili­gen situativen Kontext, durch den die allgemeine menschliche Vulnerabilität in besonderer Weise an moralischer Relevanz gewinnt (Luna, 2009: 129). Die Vor­stellung, dass Personen, die in bestimmten Situationen besonders vulnerabel sind, Anspruch auf besonderen Schutz haben, beruht dann auf der Vorstellung, 
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dass in der allgemeinen Vulnerabilität des Menschen überhaupt moralische 
Schutzpflichten begründet werden können (Thomasma, 2000: 7f.; Coors, 
2022а).2 Die besonderen Vulnerabilitäten entstehen dann dadurch, dass Men-
schen durch situative Umstände einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, das die 
allgemeine Disposition der Verletzlichkeit in spezifischer Weise wirksam wer-
den lässt. In der Charakterisierung einer besonderen Verletzlichkeit spielen da-
rum immer intrinsische (Sensitivität) und extrinsische Faktoren (Exposition) 
zusammen.3 

Z. DIE SITUATIVE INHALTLICHE BESTIMMUNG 
DER BESONDEREN VULNERABILITÄT 

Im Kontext der medizinischen Forschungsethik wird die besondere Vulnerabi-
lität von Personen inhaltlich in der Regel an ihrer eingeschränkten Autonomie-
fähigkeit festgemacht (Levine et al., 2004: 45) bzw. daran, dass Menschen nicht 
in der Lage sind, ihre eigenen Interessen zu vertreten (Hurst, 2008: 192). Hurst 
unterscheidet von diesen »consent-based«-Konzeptionen darum solche, die 
»harm-based« argumentieren und die davon ausgehen, dass vulnerable Perso-
nen in besonderer Weise dem Risiko eines körperlichen Schadens ausgesetzt 
sind, der über die Einschränkung ihrer Autonomie hinausgeht. Letztes ist of-
fensichtlich der Fall, wenn im Kontext der Corona-Pandemie von der besonde-
ren Verletzlichkeit alter Menschen die Rede ist. Je älter Menschen werden, 
desto höher ist ihre Anfälligkeit für Erkrankungen und desto schwächer ist die 
körperliche Adaptationsfähigkeit ausgeprägt, so dass Erkrankungen allgemein 
ein höheres Gesundheitsrisiko darstellen. Zum anderen geht es insbesondere 
um ältere Menschen, die aufgrund von Pflegebedürftigkeit in stationären Ein-
richtungen untergebracht sind, und für die eine zusätzliche erhöhte Vulnerabi-
lität aus dieser Unterbringung resultiert. 

Der Gegensatz zwischen schadens- und autonomiebasierten Konzeptionen 
der Vulnerabilität ist allerdings selbst wiederum nur ein situativer. Denn ob 

2 Dies kann man weiterführen bis hin zu einer Begründung von Menschenrechten in 
der Vulnerabilität des Menschen (KI cnscHLÂGER, 2015). 

3 HENK TEN HAve (2016: 12f.) unterscheidet entsprechend zwischen dem intrinsischen 
Aspekt der Sensitivität und dem extrinsischen Aspekt der Exposition als konstituti-
ven Dimensionen der Verletzlichkeit. Als drittes Moment kommt das der Adaptation 
hinzu, das für Verletzlichkeit konstitutiv ist, weil der Begriff der Verletzung immer auf 
die Möglichkeit der Heilung oder Genesung verweist (SPRINGHART, 2016: 206). Das 
unterscheidet eine Verletzung von der Schädigung eines Gegenstandes, und verweist 
darauf, dass wir nur mit Blick auf Lebewesen von Verletzungen und Verletzlichkeit 
sprechen, nicht aber mit Blick auf nicht-lebende Gegenstände. 



192 Michael Coorseher das Risiko der Verletzung durch einen äußeren, körperlichen Schaden oder das Risiko der Verletzung der Selbstbestimmungsrechte einer Person im Vordergrund steht, hängt davon ab, was in einer Situation als moralisch rele­vante Gefahr für die betroffenen Personen betrachtet wird. Dabei geht es in der Regel um das Zusammenspiel von extrinsischen und intrinsischen Aspekten der Vulnerabilität. So ist - auch aufgrund historischer Erfahrungen - unbe­stritten, dass in der Forschung mit Menschen eine besondere Gefahr für Perso­nen besteht, die nicht in der Lage sind, selbstbestimmt in die Forschung einzu­willigen. Denn das Kriterium der selbstbestimmten Einwilligung der Probandinnen und Probanden hat im Kontext der Forschungsethik eine wich­tige Schutzfunktion. Dementsprechend besteht für Menschen, die aufgrund einer intrinsischen Disposition (kognitive Einschränkungen) oder aufgrund ex- trinsischer Umstände (z.B. Abhängigkeitsverhältnisse) in ihrer Selbstbestim­mung eingeschränkt sind, ein erhöhtes Risiko, in ihrer moralischen Integrität als autonome Personen verletzt zu werden. Dies zu betonen, setzt bereits ein bestimmtes ethisch reflektiertes Verständnis der Situation voraus, nämlich dass z. B. eine Person, die im Rahmen eines Forschungsprojektes instrumenta­lisiert wird, in ihrer Würde verletzt wird (zu Instrumentalisierung und Würde­verletzung vgl. Schaber, 2010). Hinsichtlich der besonderen Verletzlichkeit ei­ner Person in einer konkreten Situation ist also die Frage entscheidend, was das jeweils zu schützende moralische Gut ist, mit Blick auf das eine Person ei­nem erhöhten Risiko der Verletzung ausgesetzt ist.Dass alte Menschen im Kontext der Corona-Pandemie als besonders vulne­rabel gelten, hat hingegen offensichtlich nichts damit zu tun, dass sie nicht in der Lage dazu wären, selbstbestimmt zu entscheiden. Das mag auf einzelne äl­tere Menschen, z. B. solche mit dementieller Veränderung, zutreffen, aber das besondere Risiko alter Menschen in der Corona-Pandemie besteht darin, dass für sie ein besonders hohes Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs und des Versterbens an Covid-19 besteht (Naveed et al., 2021: 6). Das moralisch zu 
schützende Gut ist hier also ihre Gesundheit bzw. ihr Leben, das sie in der Si­
tuation einer Pandemie auch bei noch so viel Selbstbestimmung nur sehr be­grenzt selbst schützen können. Das gilt nicht nur für alte Menschen, sondern für alle Menschen, bei denen eine intrinsische Disposition besteht, die das Ri­siko eines schweren Krankheitsverlaufs bei Covid-19 erhöht.Um neben der besonderen Vulnerabilität von Probandinnen und Proban­den und derjenigen von alten Menschen in der Pandemie noch ein drittes, ganz anderes Beispiel für eine besondere, situationsbezogene Vulnerabilität anzu­führen: In der Situation der Flucht (z.B. aufgrund von Hungersnot) sind es nochmals andere Faktoren, an denen die besondere Vulnerabilität von Perso­nen inhaltlich festzumachen ist. So besteht in dieser Situation unter anderem für Menschen mit einer schwach ausgeprägten körperlichen Fitness, die z.B. nicht in der Lage sind, lange Fußmärsche unter den Bedingungen von Nah­



Alte Menschen als Risikogruppe in der Corona-Pandemie 193rungsknappheit und Schlafmangel auszuhalten, eine ausgeprägte Gefahr für ihre Gesundheit und ihr Leben. Das wird in der Regel insbesondere Kinder, äl­tere Menschen, oft aber auch Frauen betreffen, und führt umgekehrt dazu, dass vor allem junge, kräftige Männer das Risiko der Flucht auf sich nehmen bzw. diejenigen sind, die eine solche Flucht überleben. Hier wird bedingt durch die Situation körperliche Schwäche zum Inhalt der besonderen Verletzlichkeit.4Diese drei Beispiele machen deutlich, dass die besondere Vulnerabilität von Personen sich immer aus mehreren Faktoren ergibt: (a) einer intrinsischen Disposition (z.B. kognitiver Einschränkung, Alter, Vorerkrankung, geringer körperlicher Fitness) und (b) einer Situation, in der Personen aufgrund einer oder mehrerer dieser Dispositionen einer besonderen Gefahr ausgesetzt sind (z.B. Forschung am Menschen, Pandemie, Flucht). Moralisch relevant werden diese beiden Faktoren, wenn die Gefahr, der diese Personen ausgesetzt sind, (c) ein moralisches Gut (Autonomie, körperliche Integrität, Leben) bedroht, das wir in unserer Gesellschaft durch ein entsprechendes Recht schützen.Die besondere Verletzlichkeit von Personen ist so immer auch Ergebnis einer ungleichen Verteilung von Gefahren und der Fähigkeit, sich den gegebe­nen Gefahren zu stellen. Damit ist sie zum einen Resultat dessen, was John Rawls die »lottery of nature« genannt hat (Rawls, 1971: 64), aber auch Resultat sozialer Ungleichheiten, die dazu führen, dass einige Menschen schlechter vor Gefahren geschützt sind als andere. Dass einige Menschen in einer Situation besonders verletzlich sind, während andere in derselben Situation Vorteile für sich realisieren können, verweist darauf, dass besondere Verletzlichkeiten im­mer auch Resultat von Machtasymmetrien sind. Gerade die sozial bedingte un­gleiche Verteilung von Verletzungsrisiken kann man in diesem Sinne auch als das Ergebnis von Prozessen der Vuinerabilisierung bestimmter Personen durch die gesellschaftlichen Umstände begreifen (Bueno Gomez, 2022: 113-118).Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die moralische Pflicht, beson­ders vulnerablen Personen zu helfen, eine Gerechtigkeitspflicht ist, die darauf zielt, eine ungerechtfertigte ungleiche Verteilung von Gefahren für Personen zumindest partiell auszugleichen. Zugleich ist die Frage nach dem Umgang mit der besonderen Vulnerabilität von bestimmten Personen eine Frage nach dem Umgang mit Macht und der Begrenzung von machtbedingten Abhängigkeiten. Die Rede von der besonderen Verletzlichkeit einiger Personen verweist in die-
Diese kurze Darstellung bringt selbstverständlich nicht alle relevanten Vulnerabili­tätsfaktoren zur Geltung und zeigt zugleich die im Folgenden noch zu thematisie­rende Problematik der Gruppenzuweisung: Denn bei weitem nicht allen Frauen mangelt es an körperlicher Fitness. Vielmehr spielen hier auch andere Vulnerabili­tätsfaktoren eine Rolle, die zum Teil auch sozial bedingt sind, wie z. B., dass mitunter Frauen eine besondere Verantwortung für die Sorge für Kinder zugeschrieben wird. 



194 Michael Coorssem Zusammenhang zugleich darauf, dass es nicht darum geht, jegliche Ver­letzlichkeit zu beseitigen. Entscheidend ist vielmehr, wie Situationen, in denen Menschen einander begegnen, so gestaltet werden können, dass möglichst we­nige Menschen aufgrund einer besonderen Verletzlichkeit in ihren Rechten eingeschränkt werden.
3. Risikogruppen und diskriminierendeStereotypisierungenAll diese Ausführungen haben bisher individuelle Risiken und Gefahren in den Blick genommen: Einzelne Personen sind unter bestimmten Umständen beson­ders verletzlich, d. h. sie sind einem erhöhten Verletzungs- oder Erkrankungsri­siko ausgesetzt. Angesichts eines solchen situativ bedingten Kontinuums von zuweilen stärker und zuweilen schwächer ausgeprägten Verletzungsrisiken klare Grenzen zu ziehen und bestimmte Personen aufgrund eines gemeinsa­men Verletzungsrisikos zu einer Risikogruppe zusammenzufassen, geht not­wendigerweise immer mit einem Moment des Willkürlichen einher. Das kann man am Beispiel der Definition von Risikogruppen in der Corona-Pandemie verdeutlichen: So gibt es neben dem Alter eine Reihe von weiteren Aspekten, die darauf hinweisen, dass Menschen in der Pandemie ein erhöhtes Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf haben (Naveed et al., 2021: 4-8). Als Patien­tinnen und Patienten mit erhöhtem Risiko für medizinische Komplikationen werden die folgenden Gruppen aufgezählt: Menschen mit Herzkrankheit, Atemwegserkrankungen, Diabetes oder Krebs sowie Raucherinnen und Rau­cher, Schwangere, ältere Erwachsene und Reisende.Die Heterogenität dieser Gruppenzuordnung fällt auf den ersten Blick auf: Einerseits handelt es sich um intrinsische Faktoren, wie z. B. bestehende kör­perliche Erkrankungen oder eine Schwangerschaft, andererseits sind es extrin- sische Faktoren, die dazu führen, dass ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht, wie z. B. der Arbeitsort (Mitarbeitende im Gesundheitswesen) oder die Tätigkeit des Reisens.5 Mit Blick auf diese Heterogenität der Kriterien ist es sinnvoll, noch einmal zu differenzieren zwischen Risikofaktoren, die ein erhöhtes Risiko für eine Infektion bedeuten, und Risikofaktoren, die ein Risiko für einen schwe­ren Verlauf im Falle einer Infektion implizieren. Ob man zur Gruppe derer ge­hört, die ein erhöhtes Infektionsrisiko haben, hängt wesentlich von extrinsi- schen und intrinsischen Faktoren ab, ob das Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf besteht, hängt allein von intrinsischen Faktoren ab, da hier

Auf das Problem der Heterogenität von Vulnerabilitätsfaktoren verweisen auch schon Kipnis, 2001: G2f. und Luna, 2009:124.



Alte Menschen als Risikogruppe in der Corona-Pandemie 195bereits vorausgesetzt ist, dass eine Exposition gegenüber dem Virus stattgefun­den hat. Ob das Infektionsrisiko oder das Verlaufsrisiko im Vordergrund steht, entscheidet darüber, ob v. a. intrinsische oder ob auch extrinsische Vulnerabili­tätsfaktoren für die Bildung von Risikogruppen relevant sind. Mit Blick auf die Gruppe alter Menschen muss man also unterscheiden, ob die Rede von ihrer besonderen Vulnerabilität v. a. darauf zielt, dass sie aufgrund des fortgeschrit­tenen körperlichen Alterungsprozesses ein höheres intrinsisches Risiko für einen schweren Verlauf der Erkrankung haben, oder ob es in erster Linie um diejenigen alten Menschen geht, die in stationären Pflegeeinrichtungen unter­gebracht sind, in denen sie einem erhöhten Risiko der Infektion ausgesetzt sind. Welches Risiko im Vordergrund steht, ist eine Policy-Entscheidung, die wesentlich davon abhängt, welches gesundheitspolitische Ziel mit der Bildung von Risikogruppen verfolgt wird.Am Beispiel der Risikogruppe alter Menschen wird zudem ein weiteres grundlegendes Problem einer Stratifizierung der Bevölkerung nach Risiko­gruppen deutlich. Die so gebildeten Gruppen sind in sich oft überaus hetero­gen. Denn so schwer sich bestreiten lässt, dass ein höheres chronologisches Al­ter mit einer Zunahme an Vulnerabilität einhergeht (Coors, 2020a: 49-98), weil Altern eben auch ein Prozess des Verlustes der körpereigenen Regenerati­onsfähigkeit darstellt und mit einer erhöhten Sensitivität gegenüber z. B. vira­len Infektionen einhergeht, so individuell verschieden prägt sie sich jedoch aus. Darum halten Bozzaro et al. (2018: 236) fest: »The assumption that the el- derly are per se vulnerable is simply no longer self-evident.« Die Zunahme an Vulnerabilität im Aiternsprozess gestaltet sich vielmehr so unterschiedlich wie die Aiternsprozesse selbst (Lowsky et al., 2014). Schon der Rückgriff auf das chronologische Alter ist wenig aussagekräftig, weil das Maß der besonderen Vulnerabilität innerhalb einer Gruppe gleich hochaltriger Personen sehr unter­schiedlich ausfallen kann (Kruse, 2020: 102-106).Es ist immer nur ein Prozentsatz von Menschen einer Altersgruppe, bei de­nen eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus einen so schweren Verlauf nimmt, dass eine weitergehende medizinische Versorgung notwendig wird. Das bedeutet umgekehrt, dass es auch in der Gruppe der Hochaltrigen eine Gruppe von Menschen gibt, die nicht schwer erkranken. Dennoch werden sie alle zu einer Gruppe von Risikopatientinnen und -patienten gezählt, weil in ihrer Al­tersgruppe ein besonders hoher Anteil an Personen schwer erkrankt. Die Grup­penbildung geschieht dabei in präventiver Absicht, weil niemand weiß, wer die­jenigen Personen in der Gruppe sind, die im Falle eines Infektionsausbruches schwer erkranken werden. Dennoch kann die pauschale Zuordnung aller Perso­nen zur Risikogruppe alte Menschen problematisch werden, wenn daraus z. B. konkrete Schutzmaßnahmen folgen mit einem freiheitsbeschränkenden Cha­rakter, in die die Betroffenen aber nicht eingewilligt haben. Pauschal einer Gruppe von Menschen Freiheitsrechte zu entziehen (z.B. durch Kontaktbe-



196 Michael CoorsSchränkungen), aufgrund einer Eigenschaft, die sie nicht frei gewählt haben (Alter), wäre unter normalen Umständen klar eine Form der Diskriminierung.Diskriminierend kann die Einordnung einer Person in die Risikogruppe alte Menschen aber auch schon sein, bevor es um konkrete Maßnahmen geht, weil durch die öffentliche Bezeichnung von alten Menschen als Risikogruppe gesellschaftlich bereits wirksame diskriminierende Stereotype nicht nur repro­duziert, sondern auch verstärkt werden (Bozzaro et al., 2018: 236; Ayalon, 2020). Altersdiskriminierende Stereotype wie die vom gebrechlichen und vom kognitiv eingeschränkten alten Menschen werden durch die Benennung von al­ten Menschen als besonders vulnerabler Gruppe verfestigt. Menschen, die die­sem Stereotyp nicht entsprechen, erleben dementsprechend ihre Einordnung in eine solche Gruppe als diskriminierend, weil ihnen aufgrund ihres bloßen chronologischen Alters Schwächen zugeschrieben werden, die sie gar nicht ha­ben.Dieses Problem tritt auch bei anderen sogenannten vulnerablen Gruppen auf (Luna, 2009: 127): Das Zusammenfassen sehr unterschiedlicher Menschen zu einer vulnerablen Gruppe ebnet die bestehenden Differenzen zwischen den Individuen ein und unterstellt eine Eindeutigkeit, die nicht gegeben ist (Levine et al., 2004: 47). Wenn die einen (z.B. wissenschaftliche Expertinnen und Ex­perten) andere Personen als Teil einer vulnerablen Gruppe charakterisieren, kann sich darin eine noch weitergehende Vulnerabilisierung dieser Personen durch Stereotypisierung vollziehen, in der sich bereits bestehende gesellschaft­liche Machtasymmetrien verstärken (Bueno Gomez, 2022: 116 f.). Dabei geht es nicht darum, dass eine Diskriminierung dieser Personen durch die Zuschrei­bung einer Gruppenidentität intendiert ist, sondern darum, dass die Zuschrei­bung der Identität als vulnerable Gruppe in einem gesellschaftlichen Kontext geschieht, in dem die Zuschreibung einer Gruppenidentität (in diesem Fall alte 
Menschen) sich bereits mit einer - häufig nicht offen kommunizierten - diskri­minierenden Praxis im Umgang mit dieser Gruppe von Menschen verbindet. Bestehende Stereotypen gegenüber gesellschaftlichen Gruppen werden so sta­bilisiert und dadurch die Komplexität der einander überlappenden Risikofakto­ren (s. o.) übergangen: »When vulnerability is used as a fixed label on a particu- lar subpopulation, it suggests a simplistic answer to a complex problem« (Luna, 2009: 124).Dass Altersdiskriminierung aufgrund von Stereotypen schon lange vor der Adressierung von alten Menschen als vulnerabler Gruppe stattfindet, kann als empirisch gut belegt gelten (z.B. Palmore, 2001; McConatha et al., 2003; Chang et al., 2020). Insofern ihre Markierung als Risikogruppe unmittelbare freiheits­einschränkende Auswirkungen hat, der sich die betroffenen Personen nicht durch selbstbestimmte Entscheidungen entziehen können, kann sie für die Be­troffenen paternalistisch wirken - auch dann, wenn sie nicht als paternalisti­sche Maßnahme intendiert und begründet ist. Die Verstärkung bereits beste­



Alte Menschen als Risikogruppe in der Corona-Pandemie 197hender Stereotype und Vorurteile zählt bei aller möglichen Legitimität der Stra­tifizierung der Bevölkerung in Risikogruppen zu den moralisch relevanten Ne­benwirkungen.Grundsätzlich ist es angesichts dieser Probleme m.E. moralisch angemes­sener, auf die Rede von besonders vulnerablen Gruppen zu verzichten, und stattdessen von besonders vulnerablen Personen bzw. Individuen zu sprechen, die aufgrund unterschiedlicher Indikatoren identifiziert werden können (vgl. Kruse, 2020: 106). Um solche Indikatoren für erhöhte Risiken zu identifizieren und Risiken aufgrund dieser Indikatoren zu berechnen, müssen zuvor aller­dings wiederum Gruppen gebildet werden, weil Risikoaussagen immer Aussa­gen darüber sind, wie viele Personen einer über ein Merkmal verbundenen Gruppe von einer bestimmten Gefahr getroffen werden. Damit zeigt sich aber auch, dass die Zugehörigkeit zu einer solchen Gruppe noch nichts über die Be­troffenheit der einzelnen Person aussagt. Normativ entscheidend ist aber, wa­
rum ein so berechneter Indikator für ein besonderes Risiko (z. B. kognitive Be­einträchtigung) für eine bestimmte Person in einer bestimmten Situation normativ relevant wird. Nicht also, weil jemand zu der Gruppe derjenigen Per­sonen gehört, die kognitiv beeinträchtigt sind, ist er oder sie besonders zu schützen, sondern die kognitive Beeinträchtigung der Person kann ein Hinweis darauf sein, dass diese Person z.B. in der Situation der Einwilligung in ein For­schungsvorhaben einem besonderen Risiko der Ausnutzung entgegen ihren ei­genen Interessen ausgesetzt ist, so dass besondere Sorgfaltspflichten im Um­gang mit dieser Person gelten. Ein Risiko wird mit Blick auf die Gruppe von Personen berechnet, ob dieses Risiko aber für eine individuelle Person in der Gruppe relevant ist, kann nicht berechnet werden und bleibt darum eine indivi­duelle Abwägungsentscheidung. Nicht jede Person mit kognitiver Beeinträchti­gung (und nicht jede Person mit einem hohen Lebensalter) ist in einer be­stimmten Situation in gleicher Weise besonders verletzlich, sondern es muss immer im Einzelfall geprüft werden, ob eine besondere Vulnerabilität aufgrund spezifischer Umstände vorliegt.
4. Die Bildung von Risikogruppen als legitimes Mittel politischen Handelns in der PandemieIn einer Pandemie stellt sich die Situation allerdings anders dar als z. B. in der Situation der Einwilligung in die Teilnahme an medizinischer Forschung. Das Grundproblem angesichts der SARS-CoV-2-Pandemie besteht in der schnellen Ausbreitung des Virus in der Bevölkerung in Verbindung mit einer hohen Rate an schweren Krankheitsverläufen, die schnell zu einer Überlastung der medizi­nischen Versorgungssysteme, insbesondere der medizinischen Intensivversor­gung, führen können. Eine Überlastung der medizinischen Intensivversorgung 



198 Michael Coorshätte dann wiederum weitreichende Konsequenzen für all diejenigen Men­schen, die auf diese medizinische Versorgung angewiesen sind - sei es auf­grund einer schwer verlaufenden Covid-Erkrankung, aufgrund eines Unfalls oder eines anderen medizinisch dringend notwendigen Eingriffs. Eine Überlas­tung der medizinischen Versorgung gefährdet darum die Gesundheit und das Wohlergehen vieler Menschen und droht zu einer erheblichen Anzahl von To­desfällen zu führen, die unter normalen Umständen vermeidbar wären. Zum Schutz dieser Menschen - die dabei bis zum Eintreten der Situation der Über­lastung bloß abstrakt bleiben6 - muss sich das politische Handeln darauf rich­ten, die Funktionsfähigkeit der medizinischen Versorgungssysteme aufrecht zu erhalten. Bevor es die Möglichkeit einer Impfung gab, die schwere Covid-Ver- läufe in den allermeisten Fällen verhindert, war die einzige Möglichkeit, dies zu realisieren, eine Verlangsamung der Infektionsdynamik. Dies konnte in erste Linie durch Kontaktbeschränkungen und Hygienemaßnahmen erreicht werden, die aber immer auch den Charakter freiheitseinschränkender Maßnah­men haben. Ethisch legitimieren lassen sich diese Maßnahmen gegenüber den­jenigen Personen, deren Freiheit dadurch eingeschränkt wird, damit, dass sie dem Schutz des Wohls und des Lebens anderer dienen (Coors, 2020b).Weil diese Maßnahmen in erster Linie die Zahl schwerer Krankheitsver­läufe zu reduzieren beabsichtigen, ist es konsequent, dass sie insbesondere auf Personengruppen zielen, bei denen ein besonders hohes Risiko für schwere Krankheitsverläufe besteht. Denn dieses Risiko ist bei Covid-19 nicht egalitär verteilt, sondern für bestimmte Personengruppen besteht ein besonders hohes Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs (Naveed et al., 2021:4-8). Dazu zäh­len in der Corona-Pandemie insbesondere auch Personen mit einem höheren Lebensalter (a.a.O., 6; Nikolich-Zugich et al., 2020). Dass diese Zuschreibung einer besonderen Vulnerabilität mit Blick auf die notwendigen gesundheitspoli­tischen Maßnahmen nicht individualisiert werden kann, liegt im Wesentlichen an zwei Faktoren: Zum einen (1) ist es nicht möglich, eine Aussage darüber zu treffen, welche Personen in dieser Gruppe jeweils ein besonders hohes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben, weil (bisher) keine verlässlichen individualisierbaren Risikofaktoren (wie z.B. bestimmte Biomarker) bekannt sind. Darum kann das individuelle Risiko einer Person - wenn man vom Impf­status zunächst einmal absieht - nur aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer
Darin liegt das wesentliche Problem in der Kommunikation dieser präventiven Maß­nahmen: Man kann keine konkreten Personen benennen, die geschützt werden, bis der Zeitpunkt eintritt, an dem plötzlich sichtbar wird, wie viele Menschen hätten ge­schützt werden können. In der deutschen Diskussion waren die Bilder aus Bergamo (Italien) prägend, weil hier erstmals unmittelbar vor Augen stand, was passiert, wenn das abstrakte Szenario einer Überlastung des Systems Wirklichkeit wird.



Alte Menschen als Risikogruppe in der Corona-Pandemie 199Risikogruppe eingeschätzt werden. Zum anderen (2) zielen die präventiven Maßnahmen nicht auf die Individuen, sondern darauf, die Verbreitung des Vi­rus in der jeweiligen Gruppe von Menschen zu verlangsamen, so dass es zu we­niger Infektionen und damit auch zu weniger schweren Krankheitsverläufen in dieser Gruppe kommt.Von daher erscheint es - wenn man die moralische Verpflichtung des Staa­tes anerkennt, eine funktionierende Gesundheitsversorgung zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger aufrecht zu erhalten - schlicht ein Gebot der politi­schen Klugheit, die Bevölkerung in der Pandemie nach Risikogruppen zu strati- 
fizieren und die präventiven Maßnahmen so einzurichten, dass sie insbeson­dere darauf zielen, Infektionen in denjenigen Gruppen zu verhindern, bei denen ein besonders hohes Risiko für schwere Krankheitsverläufe besteht. Da­durch lässt sich am effektivsten eine Überlastung des gesundheitlichen Versor­gungssystems und die daraus folgende Gefährdung des Lebens und der Ge­sundheit der Bürgerinnen und Bürger vermeiden.Moralisch irritierend bleibt daran, dass die Schutzmaßnahmen, wie z.B. die Einschränkung der Bewegungsfreiheit von hochaltrigen Personen in statio­nären Pflegeeinrichtungen, nicht zum unmittelbaren Schutz dieser Personen selbst geschieht, sondern zum Schutz all der Personen, die im Falle der Über­lastung des gesundheitlichen Versorgungssystems nicht medizinisch versorgt werden könnten. Die Gruppe derjenigen Personen, die hier vor dem Risiko ei­ner medizinischen Unterversorgung geschützt werden, und die Gruppe derje­nigen Personen, denen freiheitsbegrenzende Maßnahmen zur Reduktion des Infektionsgeschehens auferlegt werden (die Risikogruppe), sind zwar weitge­hend deckungsgleich. Zugleich ist die Legitimation für die Einführung der Maßnahmen gegenüber den Einzelpersonen aus der Risikogruppe aber eben nicht, dass sie selbst vor der Gefahr eines schweren Krankheitsverlaufes ge­schützt werden sollen. Das wäre, wenn es gegen den erklärten Willen dieser Personen geschieht, ein ethisch nicht zu legitimierender Paternalismus. Die moralische Legitimität der Einschränkungen für die Personen in der Risiko­gruppe ergibt sich vielmehr daraus, dass die Gesundheit und das Leben ande­
rer in dieser und anderen Risikogruppen präventiv geschützt werden soll, in­dem eine Überlastung der medizinischen Versorgung verhindert wird.Insofern diese Stratifizierung in erster Linie darauf zielt, schwere Krank­heitsverläufe zu verhindern, die zu einer Überlastung der medizinischen Ver­sorgung führen können, ist es konsequent, die Stratifizierung nach Risikogrup­pen primär auf der Grundlage des intrinsischen Verlaufsrisikos vorzunehmen und nur sekundär auf der Grundlage des Expositionsrisikos. Rein statistisch hat sich schon früh in der Pandemie gezeigt, dass hohes Alter einer der wich­tigsten Risikofaktoren für einen schweren Krankheitsverlauf ist, so dass diese Gruppe von Menschen primär in den Blick zu nehmen eine nachvollziehbare Entscheidung war. Eher zu spät hat man dabei realisiert, dass auch das Exposi­



200 Michael Coorstionsrisiko als sekundäres Kriterium zu berücksichtigen ist: Wo hochaltrige Menschen auf dichtem Raum wohnen und in engen, regelmäßigen Kontakt mit Pflegekräften und weiteren Personen kommen - nämlich in stationären Pflege­einrichtungen sind sie in besonderer Weise gefährdet, sich zu infizieren, so dass besonders starke Schutzmaßnahmen in diesem Bereich auch besonders effektiv sind.So sehr diese Stratifizierung der Bevölkerung in Risikogruppen also ange­sichts begrenzten Wissens und begrenzter Handlungsmöglichkeiten in einer Pandemie ethisch gerechtfertigt werden kann, bleiben dennoch die zuvor genannten Risiken einer solchen Stratifizierung, insbesondere das Risiko der Verstärkung bestehender gesellschaftlicher diskriminierender Stereotypen. Da­rum ist entscheidend, dass die Stratifizierung nach Risikogruppen bezogen bleibt auf die Umsetzung eines konkreten Sets von Schutzmaßnahmen, die sich ohne diese nicht umsetzen lassen. Die Einteilung in Risikogruppen darf sich nicht verstetigen, sondern muss bezogen bleiben auf die dynamisch sich verändernde Situation. Risikogruppen können also in der Pandemie immer nur vorübergehend definiert werden. In dem Moment, in dem sich stärker indivi­dualisiert auf die Situation reagieren lässt, muss an die Stelle einer an Risiko­gruppen orientierten Policy eine solche treten, die sich soweit als möglich an den individuellen Personen orientiert. Wenn also für alle in der Gesellschaft ein medizinisches Mittel zur Prävention eines schweren Krankheitsverlaufes zur Verfügung steht, das mit sehr geringem Risiko für die betroffenen Personen eingesetzt werden kann - eine Impfung gegen Covid-19 -, dann muss das poli­tische Handeln sich darauf richten, die Stratifizierung der Gesellschaft in Risi­kogruppen zugunsten einer Stratifizierung aufzulösen, die sich an den einzel­nen Personen orientiert. Für den Übergang bleibt die Stratifizierung nach Risikogruppen dabei im Sinne einer Priorisierungsreihenfolge für den Zugang zur Impfung relevant: Die Kategorisierung als Risikogruppe dient dann der Aufhebung dieses Status. Denn wer geimpft und damit vor einem schweren Krankheitsverlauf so weit als menschenmöglich geschützt ist, der oder die ge­hört nicht mehr zur Risikogruppe. Die Einordnung in die Risikogruppe zielt hier also auf die Überwindung der besonderen Gefährdung für die betroffene Person.In dem Moment, in dem alle Zugang zur Impfung haben und in dem damit für alle die Möglichkeit besteht, sich vor einem schweren Krankheitsverlauf zu schützen und dazu beizutragen, eine drohende Überlastung der gesundheitli­chen Versorgung zu verhindern, ist es nicht mehr angemessen, wenn der Staat die Bürgerinnen und Bürger weiterhin als unfreiwillige Mitglieder einer Risiko­gruppe anspricht, deren Zugehörigkeit sie sich nie ausgesucht haben. Viel­mehr wird es nun wieder möglich, die Bürgerinnen und Bürger als entschei­dungsfähige, autonome Personen anzusprechen, die sich freiwillig für oder gegen eine Impfung entscheiden, und die dann als autonome Personen für die



Alte Menschen als Risikogruppe in der Corona-Pandemie 201Konsequenzen ihrer Entscheidung verantwortlich sind. Insofern das Risiko für eine Überlastung des medizinischen Versorgungssystems dann in erster Linie von denjenigen Personen ausgeht, die sich gegen eine Impfung entscheiden, ist es dann nur konsequent, die Kontaktbeschränkungen primär auf diese Grup­pen zu fokussieren, und sich nicht mehr an der Einteilung in unfreiwillige Risi­kogruppen zu orientieren. Die Personen, die sich nicht impfen lassen wollen, obwohl sie es könnten,7 bilden nun eine freiwillig sich formierende Risiko­gruppe. Solange in dieser Situation noch eine Gefahr besteht, dass ein massiver Infektionsausbruch in der Gruppe der Ungeimpften zu so vielen Hospitalisie­rungsfällen führt, dass eine Überlastung der Gesundheitsversorgung für alle Menschen in der Gesellschaft droht, sind Kontaktbeschränkungen für diese freiwillig sich formierende Risikogruppe legitimierbar. Wobei auch hier gilt, dass es nicht darum geht, diese Personen vor sich selbst, sondern das Wohl und Leben aller Personen in der Gesellschaft zu schützen, die auf ein funktio­nierendes Gesundheitswesen angewiesen sind.
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